
Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Beschluss über den Lärmaktionsplan der Gemeinde Heist gemäß der
Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG - Fortschreibung 2023/2024

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung Heist hat am 25.09.2023 den Entwurfs- und
Auslegungsbeschluss des Lärmaktionsplans der Gemeinde gefasst.
Die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange erfolgte vom 15.01.2024 bis 15.02.2024. Die eingegangenen
Stellungnahmen wurden tabellarisch aufgestellt und mit einem Abwägungsvorschlag
versehen

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Verwaltung rät, dem Beschlussvorschlag zu folgen.

Von der Gemeinde sind Lärmaktionspläne auf Grundlage der vom Landesamt für
Umwelt (LfU) des Landes Schleswig-Holstein bereitgestellten Lärmkarten zu
erstellen
bzw. fortzuschreiben. Zwecks Einhaltung der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG
wurde die Öffentlichkeit über eine öffentliche Auslegung beteiligt.

Finanzierung:
entfällt

Fördermittel durch Dritte:
entfällt

Vorlage Nr.: 1102/2024/HE/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 15.02.2024

Bearbeiter: M. Pein AZ:

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Ausschuss für Bau- und
Feuerwehrangelegenheiten der Gemeinde Heist

13.03.2024 öffentlich

Gemeindevertretung Heist 27.03.2024 öffentlich
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Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Bau- und Feuerwehrangelegenheiten empfiehlt/Die
Gemeindevertretung beschließt:

1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs zur Fortschreibung des
Lärmaktionsplanes abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der
Behörden und Träger öffentlicher Belange hat die Gemeindevertretung mit
folgendem Ergebnis geprüft:
Berücksichtigt werden die Stellungnahmen gemäß Abwägungsvorschlag der
Verwaltung.

Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben
haben, von diesem Ergebnis in Kenntnis zu setzen.

2. Die Fortschreibung des Lärmaktionsplanes wird in der vorliegenden Fassung
beschlossen.

3. Der Beschluss des Lärmaktionsplanes durch die Gemeindevertretung ist
ortsüblich bekanntzumachen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der
Lärmaktionsplan mit Übersichtskarten während der Sprechstunden eingesehen und
über den Inhalt Auskunft erlangt werden kann.

__________________
Neumann

Anlagen:
Abwägungsvorschlag
Lärmaktionsplan – Fortschreibung 2023/2024
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Amt Geest und Marsch Südholstein – Fachbereich Bauen und Liegenschaften 

Lärmaktionsplan der Gemeinde Heist 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbarkommunen 

Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf 
 

Ohne Anregungen und Bedenken   

  

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  

  

Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwick-
lung – Untere Forstbehörde, Hamburger Straße 25, 24220 
Flintbek, Stellungnahme vom 15.01.2024 

 

Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände 
in Schleswig-Holstein, Landesnaturschutzverband, AG-29, 
Burgstraße 4, 24103 Kiel, Stellungnahme vom 14.02.2024 

 

  

Nachbarkommunen  

  

Gemeinde Appen über das Amt Geest und Marsch Südholstein, 
Wedeler Chaussee 21, 25492 Heist, keine Stellungnahme 

 

Gemeinde Haselau über das Amt Geest und Marsch Südhol-
stein, Wedeler Chaussee 21, 25492 Heist, keine Stellungnahme 

 

Gemeinde Haseldorf über das Amt Geest und Marsch Südhol-
stein, Wedeler Chaussee 21, 25492 Heist, keine Stellungnahme 

 

Gemeinde Hetlingen über das Amt Geest und Marsch Südhol-
stein, Wedeler Chaussee 21, 25492 Heist, Stellungnahme vom 
08.01.2024 

 

Gemeinde Holm über das Amt Geest und Marsch Südholstein, 
Wedeler Chaussee 21, 25492 Heist, keine Stellungnahme 
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Amt Geest und Marsch Südholstein – Fachbereich Bauen und Liegenschaften 

Gemeinde Moorrege über das Amt Geest und Marsch Südhol-
stein, Wedeler Chaussee 21, 25492 Heist, Stellungnahme vom 
09.01.2024 

 

  

Mit Anregungen und Bedenken 
(Die Stellungnahmen sind mit ihrem genauen Wortlaut wie-
dergegeben.) 

 

  

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  

  

Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, 
Postfach 71 25, 24171 Kiel, Stellungnahme vom 20.02.2024: 
 
herzlichen Dank für Ihre Schreiben vom Januar 2024 und die darin 
enthaltene Beteiligungsmöglichkeit zur Umsetzung der Lärmakti-
onsschutzpläne für die Gemeinden Moorrege, Appen, Heist, Holm 
und Groß Nordende des Amtes Geest und Marsch Südholstein. 
 
Im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP-Fortschrei-
bung 2021) wird in Ziffer 3.9 Städtebauliche Entwicklung auf die 
grundsätzliche Möglichkeit für Gemeinden hingewiesen, mit Lärm-
aktionsplänen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen zu regeln 
und darin ruhige Gebiete festzulegen, die gegen die Zunahme von 
Lärm geschützt werden sollen.  
 
In der Begründung zu Ziffer 3.9. wird ausgeführt, dass die ruhigen 
Gebiete, die gemäß §°47d Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) von Gemeinden festgesetzt werden, als planungs-
rechtliche Festlegungen gelten, die von den zuständigen Pla-
nungsträgerschaften bei ihren Planungen zu berücksichtigen sind 
(§ 47d Absatz 6 BImSchG in Verbindung mit § 47 Absatz 6 Satz 2 
BImSchG).  

 
 
 
Änderungen oder Ergänzungen ergeben sich aus dieser Stellung-
nahme nicht. 
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In den noch gültigen Fassungen der Regionalpläne ist die Mög-
lichkeit der Erfassung und der Berücksichtigung von Lärmaktions-
plänen noch nicht explizit aufgeführt, in den vorliegenden Land-
schaftsrahmenplänen von 2020 wird unter Ziffer 2.1.5 Lärm eben-
falls auf die Möglichkeit der Festsetzung ruhiger Gebiete von Sei-
ten der Gemeinden nebst Berücksichtigung anderer Planungsträ-
ger verwiesen. 
 
Die Landesplanungsbehörde nimmt die übersandten Unterlagen 
zur Kenntnis. Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf im 
Landesentwicklungsplan hervorgehobene Bedeutung der Räume 
entlang der Landesentwicklungsachsen, der Ober- und Mittelzen-
tren und ihres jeweiligen Umlands und des Hamburger Umlands 
in Bezug auf die Wachstumschancen und die Weiterentwicklung 
vorhandener Potenziale. 
 
Insofern gehen wir davon aus, dass deren Raumfunktionen nicht 
beeinträchtigt werden. 
 

  

Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Kurt-Wagener-Straße 11, 
25337 Elmshorn, Stellungnahme vom 08.01.2024: 
 
Gesundheitlicher Umweltschutz:  
Die von Ihnen genannten baulichen Maßnahmen an der Straße 
können nur durch den Baulastträger verwirklicht werden. In Ih-
rem Lärmaktionsplan sollte daher der jeweils zuständige Bau-
lastträger benannt werden. 
 

 
 
 
 
Die Straßenbaulastträger werden ergänzt (redaktionelle Ände-
rung). 
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Bitte bedenken Sie, dass lärmarmer (offenporiger) Asphalt zur 
längerfristigen Erhaltung seiner lärmmindernden Eigenschaft ei-
nen erhöhten Pflege- und Reinigungsbedarf hat. Diese Wartung 
ist bei der Umsetzung der Maßnahme zu berücksichtigen. Bei der 
Überarbeitung des Lärmaktionsplanes sollte daher auch eine Prü-
fung der Lärmminderung des bereits verlegten lärmmindernden 
Asphalts durch Sie beauftragt werden.  
 
Auskunft erteilt: Frau Schierau, Tel.: 04121/4502-2294 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Der Lärmaktionsplan wird um folgenden Hinweis ergänzt: 
„Bei erforderlichen Sanierungsarbeiten wird geprüft, ob ein lärm-
mindernder Straßenbelag gewählt werden kann.“ 

BUND Schleswig-Holstein, Lorentzendamm 16, 24103 Kiel, 
Stellungnahme vom 06.02.2024: 
 
wir vom BUND SH bedanken uns für die Übersendung der Unter-
lagen und nehmen wie folgt Stellung: 
 
Entwurf zum Lärmaktionsplan Allgemein 
Leider fehlt eine kartografische Darstellung der Gemeinde mit den 
belasteten Gebieten. Das würde eine Beurteilung der belasteten 
Gebiete mit den örtlichen Gegebenheiten erleichtern. 
 
2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt 
sind 
Eine größere Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde 
Heist ist überwiegend nachts von der Lärmbelastung durch den 
Straßenverkehr und dadurch erheblichen negativen Auswirkun-
gen betroffen: 
- Lärm ist gesundheitsschädlich. 
- Lärm wirkt sich negativ auf Lebensqualität aus. 
- Lärm verhindert die Nutzung von Außengrundstücken und ist 
wertmindernd für Immobilien. 
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3. Maßnahmenplanung 
Wir begrüßen, dass die Gemeinde Heist bereits Maßnahmen er-
greift und Ideen entwickelt, den Straßen- und Fluglärm zu redu-
zieren. Folgende Projekte können den Autoverkehr weiter redu-
zieren: 
 
- Entwicklung eines Radwegekonzeptes inkl. Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln 
- Car Sharing 
- Ausbau und Förderung von Coworking Spaces 
- Ortsränder nicht weiter zersiedeln 
- Mobilitätskonzept, auch gemeindeübergreifend 
 
Mobilitätskonzepte sollten in der Gemeinde entwickelt werden, sie 
können aber auch mit den Nachbargemeinden zusammengeplant 
werden. Wenn überörtliche Radwege mit einbezogen werden, 
ebenso das ÖPNV Konzept oder auch andere Alternativen mit be-
dacht werden, können sich neue Ideen entwickeln, den PKW- Ver-
kehr zu minimieren. 
 
Der Verein Rad-SH, https://rad.sh/ berät für ihre Mitglieder bei der 
Entwicklung eines Radwegekonzeptes. Viele Kommunen und Ge-
meinden in Schleswig-Holstein sind bereits dabei. Für weiterfüh-
rende Mobilitätskonzepte kann die Gemeinde auch vielfältige Un-
terstützung bei dem Mobilitätsteam von Nah-SH einholen: 
https://mobiliteam.nah.sh/ 
 
3.4 Schutz ruhiger Gebiete/Festlegung und geplante Maßnah-
men zu deren Schutz für die nächsten fünf Jahre 
Wir empfehlen weitere potenzielle Ruhegebiete zu identifizieren 
und auszuweisen. Ruhegebiete sollen für die örtlichen Bewohne-

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Lärmminderungsplanung ist ein fortlaufender Prozess, sodass 
eine Erweiterung der Lärmaktionsplanung und weitere Maßnah-
men in den folgenden Stufen entsprechend berücksichtigt werden 
können.  
 
 
 
 
 
 
 
Der Kreis Pinneberg hat in Zusammenarbeit mit der Kreisver-
kehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) eine ÖPNV-Initiative veran-
lasst. Die Fahrpläne des ÖPNV wurden erweitert. So werden seit 
2018 mehr Fahrten und längere Betriebszeiten im Kreisgebiet an-
geboten.  
Inzwischen fährt auch ein Schnellbus zwischen Wedel und Elms-
horn (Buslinie X 89). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Bauleitplanungen wird die Gemeinde Heist prü-
fen, ob zusätzlich Ruhige Gebiete ausgewiesen werden können. 

https://mobiliteam.nah.sh/
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rinnen/Bewohnern Erholung und Entspannung bieten. Diese kön-
nen auch kleinräumig vorgesehen werden, zum Beispiel als eine 
innerörtliche Grünfläche. Sie können aber auch gemeindeüber-
greifend weiterentwickelt werden oder für die Gemeinde die Er-
reichbarkeit benachbarter Ruhe- und Erholungsgebiete mit Rad- 
und Fußwegeverbindungen fördern. 
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Lärmaktionsplan gemäß § 47 d Bundesimmissionsschutzgesetz der 
Gemeinde Heist vom 27.03.2024 

Fortschreibung 2023/2024 
 
 

1. Allgemeines 
1.1 Für die Lärmaktionsplanung zuständige Behörde 
 

Gemeinde: Heist 

Amtlicher Gemeindeschlüssel: 015056024 

Name der Behörde: Amt Geest und Marsch Südholstein 

Straße/Hausnummer: Wedeler Chaussee 21 

PLZ/Ort: 25492 Heist 

E-Mail: info@amt-gums.de 

Internetadresse: www.amt-gums.de 

 
1.2 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraßen, Haupteisen-
bahnstrecken oder Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die zu berücksich-
tigen sind: 
 

Die 9,96 km² große Gemeinde Heist gehört zum Kreis Pinneberg und liegt im Süd-
westen von Schleswig-Holstein am Geestrand angrenzend an die Haseldorfer 
Marsch an der Bundesstraße 431. Die Gemeinde grenzt im Süden an die Gemeinde 
Holm, im Westen an die Gemeinden Haseldorf, Haselau und Hetlingen, im Norden 
an die Gemeinde Moorrege sowie im Osten an die Gemeinde Appen. 
Der Flugplatz Uetersen-Heist liegt u. a. auf dem Gemeindegebiet von Heist. 
 
Insgesamt hat die Gemeinde 2.975 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 
31.03.2023). Die Gesamtlänge der kartieren Hauptverkehrsstraßen im Gemeinde-
gebiet beträgt 2,32 km. 
 
Straßenbaulastträger für die Bundesstraße 431 ist der Landesbetrieb Straßenbau 
und Verkehr. 
 
Zusammen mit der Nachbargemeinde Appen hat Heist seit 1995 ein 150 ha großes 
Naturschutzgebiet – das „Tävsmoor“. 
 

 
1.3 Rechtlicher Hintergrund 
 

Die Lärmaktionsplanung erfolgt auf Grundlage der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
2002/49/EG und deren nationaler Umsetzung in §§ 47 a-f BImSchG sowie der Ver-
ordnung über die Lärmkartierung – 34. BImSchV.  
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1.4 Geltende Grenzwerte 
 

Die Bundesrepublik Deutschland hat bisher keine für LDEN und LNight geltende Grenz-
werte erlassen. 
Die nachfolgende Tabelle soll der Einstufung und Bewertung der Lärmsituation die-
nen und orientiert sich am „Leitfaden für die Aufstellung von Aktionsplänen zur Um-
setzung der Umgebungslärmrichtlinie“ vom Landesamt für Umwelt des Landes 
Schleswig-Holstein, Bundesrepublik Deutschland. 
 
Zusätzliche Grenzwerte werden von der Gemeinde nicht verwendet. 
 

 
2. Bewertung der Ist-Situation 
2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarte 
 

Anzahl der Personen, die in dem vom Lärmaktionsplan erfassten Gebiet einer Lärm-
belästigung ausgesetzt sind ab 
 
55 dB(A) LDEN von Hauptverkehrsstraßen: 150 
50 dB(A) LNight von Hauptverkehrsstraßen: 100 
 

 
 
2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind 
 

150 Einwohnerinnen und Einwohner von Heist und damit 5,04 % sind Straßenver-
kehrslärm von der Bundesstraße 431 (berechnet als LDEN) ausgesetzt. 
Davon sind 40 Personen sehr hohen Belastungen mit potenziell gesundheitsgefähr-
dender Wirkung über 65 dB(A) LDEN ausgesetzt.  
 
100 Einwohnerinnen und Einwohner von Heist, also 3,36 %, sind von nächtlichem 
Straßenverkehrslärm an der Bundesstraße 431 (berechnet als LNight) betroffen. Hier-
von sind 0 Personen sehr hohen Belastungen mit potenziell gesundheitsgefährden-
der Wirkung über 65 dB(A) LNight ausgesetzt. Von einer hohen Belastung in der Nacht 
sind mit über 55 dB(A) LNight 40 Personen betroffen. Ab dieser Schwelle sind gesund-
heitliche Wirkungen durch Lärm nicht mehr auszuschließen. 

 
2.3 Lärmprobleme und verbesserungsbedürftige Situation 
 

Die durch Straßenverkehrslärm auftretenden gesundheitlichen Beeinträchtigung im 
Umfeld der Bundesstraße 431 sind nicht mehr auszuschließen, da hier die Lärm-
betroffenheiten größer als 65 dB(A) LDEN und 55 dB(A) LNight für Wohngebäude an 
der Wedeler Chaussee ermittelt wurden. 
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3. Maßnahmenplanung 
3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 
 

Im Gebiet der Gemeinde Heist wurden folgende lärmmindernden Maßnahmen in der 
Vergangenheit umgesetzt: 
 

Datum/Zeitrahmen Maßnahme 

dauerhaft  Aufstellen eines Geschwindigkeitsmessgerätes am Orts-
eingang aus Richtung Holm kommend an der Bundes-
straße 431 

regelmäßig Aufstellen eines Blitzgerätes am Ortsausgang in Rich-
tung Moorrege an der Bundesstraße 431 in Höhe der 
Kreisstraßenmeisterei (beidseitig)  

regelmäßig Verkehrslandeplatz (Flugplatz Uetersen-Heist): 
Setzen von Landmarken 
Beachtung von Platzrunden 
Jährliches Erinnerungsschreiben an den Betreiber 

 

 
3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 
 

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung an Hauptverkehrsstraßen: 
 

Lfd. 
Nr. 

Datum/Zeitrahmen Maßnahme 

1. in Klärung 
Einrichtung eines Kreisverkehrs im Bereich 
Wedeler Chaussee/Hauptstraße 
 

2. regelmäßig/laufend 

Verkehrskontrollen bzw. Geschwindigkeits-
anzeigeanlage, die die Geschwindigkeit an-
zeigt und eine individuelle Textzeile hat (z. B. 
Danke, zu schnell, Achtung) 
 

3. regelmäßig/laufend 

Instandhaltung und Instandsetzung der Fuß- 
und Radwege sowie Aufforderung der Grund-
stückseigentümerInnen zur Baum- und He-
ckenpflege, die auf Wege ragen 
 

4. regelmäßig/laufend 
Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen sollen 
durch den Straßenbaulastträger mit lärmmin-
derndes Material durchgeführt werden. 

 
Erläuterung des erwarteten Nutzens: 
zu 1. und 2.: 
Durch einen Kreisverkehr erhofft sich die Gemeinde eine Verbesserung des Ver-
kehrsflusses von der Hauptstraße auf die viel befahrene Bundesstraße. Des Weite-
ren erhofft sich die Gemeinde eine Verlangsamung des Verkehrs auf die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit innerorts.   
Mit der Geschwindigkeitsanzeigeanlage soll der Kraftfahrzeugverkehr auf die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit aufmerksam gemacht und im Falle einer Überschrei-
tung darauf hingewiesen werden. 
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zu 3.: 
Um den Rad- und Fußverkehr zu fördern, ist es essentiell, dass Rad- und Fußwege 
instandgesetzt und instandgehalten werden. Dazu gehört nicht nur die Fahrbahn, 
sondern auch die Pflege von Hecken und Bäume, die zu weit bzw. zu tief auf Wege 
ragen und somit den Weg noch schmaler machen, durch GrundstückseigentümerIn-
nen und bei öffentlichen Flächen durch die Gemeinde. 

 
3.3 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 
 

Die Gemeinde strebt langfristig an, dass alle Menschen in den Wohngebieten der 
Gemeinde vor nächtlichen Lärmbelastungen über 45 dB(A) geschützt werden, um 
ihnen einen störungsfreien Schlaf zu ermöglichen. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung und somit auch bei der Ausweisung von neuen Bau-
gebieten soll langfristig darauf geachtet werden, dass entsprechende Maßnahmen 
zur Lärmminderung und Lärmabschirmung berücksichtigt werden.  
 
Bei erforderlichen Sanierungsarbeiten wird geprüft, ob ein lärmmindernder Straßen-
belag gewählt werden kann. 
 

 
3.4 Schutz ruhiger Gebiete/Festlegung und geplante Maßnahmen zu deren 
Schutz für die nächsten fünf Jahre 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Namen des ruhi-
gen Gebiets 

Art des ruhigen Gebietes Schutzmaßnahmen 

1. 
Tävsmoor/ 

Haselauer Moor 

FFH-Gebiet und Naturschutzgebiet: 
Freihaltung von Bebauung und Darstellung als Natur-
schutzgebiet im Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Heist 

 

 
 
3.5 Geschätzte Anzahl der Personen in dem vom Lärmaktionsplan erfassten Ge-
biet, für die sich der Straßenverkehrslärm durch die vorgesehenen Maßnahmen 
innerhalb der nächsten fünf Jahre reduziert 
 

Durch die aufgeführten Maßnahmen sollen möglichst alle betroffenen Personen vom 
Straßenverkehrslärm entlastet werden. 

 
3.6 Geschätzte Anzahl der Personen in dem vom Lärmaktionsplan erfassten Ge-
biet, für die sich der Schienenverkehrslärm durch die vorgesehenen Maßnah-
men innerhalb der nächsten fünf Jahre reduziert 
 

Es liegt keine Betroffenheit vor, da in der Gemeinde Heist kein Schienenverkehr 
vorhanden ist. 
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3.7 Geschätzte Anzahl der Personen in dem vom Lärmaktionsplan erfassten Ge-
biet, für die sich der Fluglärm durch die vorgesehenen Maßnahmen innerhalb 
der nächsten fünf Jahre reduziert 
 

Durch die aufgeführten Maßnahmen sollen möglichst alle betroffenen Personen vom 
Fluglärm entlastet werden. 

 
4. Mitwirkung der Öffentlichkeit 
4.1 Zeitraum der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 

Ab 01.09.2023 
siehe auch 4.2 

 
4.2 Art der öffentlichen Mitwirkung 
 

Ab dem 01.09.2023 wurde über die Amtshomepage über die Fortschreibung der 
Lärmaktionspläne informiert und auf die bevorstehende Beteiligung der Öffentlich-
keit hingewiesen. 
 
In der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung Heist vom 25.09.2023 wurde 
über das Thema „Lärmaktionsplan“ informiert. 
 
Die öffentliche Auslegung des Lärmaktionsplans erfolgte vom 15.01.2024 bis 
15.02.2024 in der Amtsverwaltung Geest und Marsch Südholstein, 1. OG, Wedeler 
Chaussee 21, 25492 Heist während der Öffnungszeiten: 
Montags, dienstags, donnerstags, freitags von 8.00 – 12.00 Uhr 
Montags zusätzlich von 14.00 – 18.00 Uhr 

 
4.3 Art der Interessenträger, die an der öffentlichen Konsultation teilgenommen 
haben 
 

Interessenträger: 
BUND Schleswig-Holstein, Kreis Pinneberg – Fachdienst Umwelt, Landesplanung 
Schleswig-Holstein, Einwohnerinnen & Einwohner der Gemeinde Heist 
 
Anzahl der Personen, die an der öffentlichen Konsultation teilgenommen ha-
ben: 
keine 
 
 

 
4.4 Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Öffentlichkeit 
 

Angabe, ob im Laufe der öffentlichen Konsultation Stellungnahmen eingegangen 
sind: 
 
 Ja 
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Angabe, ob die während der öffentlichen Konsultation eingegangenen Stellungnah-
men in den Lärmaktionsplan aufgenommen wurden: 
 
Ja – Hinweise wurden ergänzt 
 
Angabe, ob der Lärmaktionsplan nach der öffentlichen Konsultation überarbeitet 
wurde: 
 
Ja – Hinweise wurden ergänzt 
 
Erläuterung, wie der Lärmaktionsplan nach der öffentlichen Konsultation überarbei-
tet wurde: 
 
Es wurden die genannten Hinweise ergänzt. 
 

 
4.5 Dokumentation 
 

Inhaltliche Zusammenfassung der öffentlichen Konsultation (Protokoll): 
siehe Abwägungsprotokoll 
 
 
Link zur Website mit Dokumenten der öffentlichen Konsultation: 
www.amt-gums.de  
 

 
5. Finanzielle Informationen zum Lärmaktionsplan 
 

Geschätzte Gesamtkosten (für die Aufstellung) des Lärmaktionsplans ohne 
Maßnahmenumsetzung:  
keine 
 

 
6. Evaluierung des Lärmaktionsplans 
6.1 Überprüfung der Umsetzung 
 

Angabe, ob für die Überprüfung der Umsetzung des Lärmaktionsplans vorge-
sehen sind: 
 
Wenn ja: Erläuterung der geplanten Regelungen für die Überprüfung des 
Lärmaktionsplans: 
 
 

 
6.2 Überprüfung der Wirksamkeit 
 

Angabe, ob Regelungen für die Überprüfung des Lärmaktionsplans vorgese-
hen sind: 
 

http://www.amt-gums.de/
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Geplante Regelungen für die Überprüfung der Wirksamkeit des Lärmaktions-
plans: 
 

 
 
7. Inkrafttreten des Lärmaktionsplans 
7.1 Der Lärmaktionsplan tritt in Kraft 
 

Beschlussfassung in der Gemeindevertretung Heist am 27.03.2024 
Inkrafttreten des Lärmaktionsplans nach Bekanntmachung: XX.XX.2024 

 
7.2 Link zum Lärmaktionsplan 
 

www.amt-gums.de 

 
 
Gemeinde Heist, den XX.XX.2024 
 
 
_______________________________________ 
Unterschrift des Bürgermeisters 
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